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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die am 28. März 1979 eingegangene Patentanmeldung Nr. 

79 100 935.0, für weiche die Priorität einer frUheren An-

meldung vorn 6. April 1978 in der Bundesrepublik Deutsch-

land in Anspruch genommen wird, ist mit Wirkung vom 

14. April 1982 das 3 PatentansprUche umfassende 

europäische Patent 004 638 erteilt worden. 

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

1. StUtzhUlle aus Kunststoffschlauch mit im StUtzhUllen-

hohlraurn angeordnetem Hohistab (6) aus längsweise geraff-

tern Schlauch, wobei die aus unter Wärxneeinwirkung 

schrurnpfendern Material bestehende StUtzhUlle den Hohlstab 

(6) allseitig unter Ausbildung von Stirnwnden (3), jedoch 

unter Freilassung seiner MUndungsoffnungen umschliel3t und 

bei dern die wärmegeschrumpften StUtzhUllenstirnwände (3) 

jeweils von KreisringwUlsten (4) begrenzte bffnungen (5) 

aufweisen, dadurch gekennzeichnet, da3 die StUtzhUlle aus 

einem Netzschlauch (2) besteht, daB der an den Hohistab-

urnfang angrenzende StUtzhUllenbereich schruinpfspannunsfrei 

ist, und daB die Kreisringwulste (4) jeweils langsaxial 

gestaucht sind. 

Der Patentanspruch 3 hat folgenden Wortlaut: 

3. Verfahren zur Herstellung einer funktionellen Einheit 

(1), bestehend aus einem Hohistab (6) aus 1ngsweise ge-

rafftem Schlauch und einer schlauchförmigen StUtzhUlle aus 

latent wrmeschrumpffähigem Material, weiche den Hohistab 

(6) unter Freilassung seiner MUndungsöffnungen ailseitig 

urngibt, bei dem man den Hohlstab (6) auf einen StUtzdorn 

aufschiebt, der länger als der Hohistab (6) ist, urn den 
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Hohistab die StUtzhUlle anordnet, wobei der Hohistab (6) 

beidseitig von der StUtzhUlle Uberragt wird, und auf die 

StUtzhUllenUberstäflde deren Schrumpfung bewirkende Wrme 

einwirken 18t, dadurch gekennzeichnet, daI3 man um den 

Hohistab (6) einen Netzschlauch (2) als StUtzhUlle an-

ordnet, lediglich auf die Uberstände des Netzschlauchs (2) 

Schrunipfung bewirkende Wärme einwirken lä3t, die fiber-

stände gegen die Stirnflächen (7) des Hohistabs (6) prel3t 

und danach den StUtzdorn aus dem Hohlrauin (8) des Hohi-

stabs (6) entfernt. 

II. Nachdem die Firma Teepak Inc., Chicago, Ill., USA, gegen 

die Erteilung des genannten Patentes Einspruch erhoben 

hatte, hat die Einspruchsabteilung das Patent durch Ent-

scheidung vom 28. Februar 1984 wegen mangeinder erfinderi-

scher Tätigkeit in vollem Umfang widerrufen. Sie hat sich 

dabei auf die zu der im Recherchenbericht genannten 

FR-A- 2 291 015 äquivalenten DE-A- 2 551 452 (= 

US-A- 4 033 382), und auf die CA-A- 988 466 gestutzt. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 

2. Mai 1984 unter gleichzeitiger Zahiung der Gebuhr Be-

schwerde eingelegt und beantragt, die Entscheidung aufzu-

heben und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhal-

ten. Die BegrUndung ist mittels eines am 28. Juni 1984 

eingegangenen Schriftsatzes erfolgt. 

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Gegen-

stand der AnsprUche 1 und 3 sei nicht nur neu, sondern be-

ruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur Begriin-

dung macht sie unter anderem geltend, daB aus dem Inhalt 

der DE-A- 2 551 452 als SchlauchhUlle lediglich eine, mit 

feinen Durchstichen perforierte Platikfolie zu entnehmen 

sei, die zwar den Zutritt von Wasser zum durch ailseitige 

S • • / • • 
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Schruxnpfung umschlossenen Hohistab zulasse, indessen die 

weiteren an eine StUtzhUlle zu stellenden Anforderungen 

-- nicht zu erfUllen vermöge. Sie verweist auBerdem auf die 

US-A- 3 639 130, auf die sich die Entscheidung nicht ge-

stUtzt hat und behauptet, ein Austausch der bekannten 

Schrumpffolie durch den in dieser Entgegenhaltung offen-

barten, nicht schrumpffähigen Netzschlauch sei nicht ohne 

weiteres durchfUhrbar. Ein soicher gewährleiste närnlich 

die Forxnstabilitht des eingeschlossenen Hohistabes nicht, 

weil er urn die Stirnseite des Hohistabes nicht eng genug 

gespannt werden könne und sich demnach nicht zur Herstel-

lung einer ausreichend stabilen öffnung in Form eines 

axial gestauchten Wulstes an den Enden eigne. 

IV. Die Einsprechende tritt dern Vorbringen der Patentinhaberin 

entgegen und verweist darauf, daB die Entgegenhaltung 

DE-A- 2 551 452 keine die Art der Perforation einschrän-

kende Angaben enthalte und sornit die Verwendung eines aus 

der Can-A- 988 466 bekanntgewordenen Netzschlauches kei-

neswegs ausschlieBe und aul3erdem kein dern Austausch eines 

perforierten Folienschlauches durch einen Netzschlauch 

entgegenstehendes Vorurteil nachgewiesen sei. Sie weist 

Uberdies darauf hin, daB auch die DE-A- 2 551 452 

schrurnpfspannungsfreie Stirnflächen of fenbare, die aus 

hitzegeschrumpften Uberständen der Folie bestehen. Sie be-

antragt daher, den Widerruf des Patentes zu bestätigen und 

die Beschwerde zuruckzuweisen. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 sowie der 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Aus der von der Einsprechenden eingewendeten 

DE-A- 2 551 452, die der in der Beschreibungseinleitung 

S • • / • • • 
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als nächstliegenden Stand der Technik gewUrdigten 

FR-A- 2 291 015 entspricht, sind unbestritten sämtliche 

Merkmale des Oberbegriffes der Ansprtiche 1 und 3 bekannt 

geworden. 

	

3. 	Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung 

nach der Beschreibung die Aufgabe zugrunde, eine StUtz-

billie fUr einen Hohistab aus 1ngsweise gerafftem 

Schiauch, insbesondere für einen Hohistab aus faserver-

strktem Celiulosehydratschlauch, sowie das Hersteilungs-

verfahren hierfUr vorzuschlagen, die eine aliseitige Be- •  

feuchtung des Hohistabes zuiBt und dessen Formstabilität 

nach seiner Wasserung in der StUtzhUlie gewährleistet und 

die bestixnmungsgemäl3 verwendet werden kann, ohne die 

StUtzhUlie ganz oder teilweise vorn Hohistab entfernen zu 

mUssen. 

Die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 angegebene 

Lösung der gesteilten Aufgabe gliedert sich in die foigen-

den drei Merkrnale: 

a) die StUtzhUlie besteht aus einem Netzschlauch 

b) der an den Hohlstabuinfang angrenzende StUtzhUllen-

bereich ist schrumpfungsfrei. 

c) die KreisringwUist.e (an den Stirnseiten) sind jeweils 

axial gestaucht. 

	

4. 	Es ist daher zu prUfen, ob der Gegenstand der Ansprüche 1 

und 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, nachdem 

diese von der Einsprechenden bestritten wird. 



5 	 T 102/84 

4.1 In der DE-A- 2 551 452, die eine schlaucliförmige, den ge-

rafften Nahrungsmittelschlauch enthaltende StUtzhUlle be-

trifft, weiche ohne Entfernung auf ein Stopfhorn geschoben 

werden kann, wird ausdrücklich auf die Eignung einer per-

forierten als auch einer nicht perforierten Plastikfolie 

als StUtzhUlle verwiesen (vgl. Seite 6, Zeilen 16 und 17). 

Uberdies erhält der Fachmann für den Fall der Awendung von 

perforiertemHUlleninaterial den kiaren Hinweis, die Gr63e, 

Form und Anordnung beliebig whlen zu können, solange 

einerseits die Festigkeit (das äquivalente US-A- 4 033 382 

spricht in zutreffender Weise von "strength') nicht beein-

trächtigt und andererseits das Ansaugen von Wasser durch 

die guSere Oberfläche der zusamxnengeprei3ten Falten er-

leichtert wird. Entgegen der Meinung der Einsprechenden 

halt hingegen die Kammer einen Netzschlauch keineswegs als 

ein Xquivalent für die perforierte Schlauchfolie, denn es 

liegt kein "perforated plate" vor, auf dessen Auslegung 

sich die Einsprechende anhand des zu Rate gezogenen Wör-

terbuches stUtzt. Das Merkmal a) ware daher aus der DE-A-

2 551 452 selbst dann nicht als bekannt nachzuweisen, wenn 

Aquivalente als neuheitsschädlich herangezogen werden 

könnten, wofUr sich in der Ubereinkunft und der Rechts- 

prechung des Europäischen Patetamtes keine Grundlage 

findet. 

4.2 Es erhebt sich nun die Frage, ob sich das genannte Merk-

mal, wie die Einsprechende und die angegriffene Entschei-

dung ausfUhrt, aus der CA-A- 989 466 klar und folgerich-

tig herleiten 1ät, bzw. ob, wie von der Patentinhaberin 

behauptet, die US-A- 3 639 130 einer solchen Herleitung 

entgegensteht. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dai3 die zum einschlagigen 

Fachgebiet gehorende CA-A- 988 466 eine einen gerafften 

. . . / I I • 
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Nahrungsmittelschlauch uinschliel3ende StUtzhUlle in Vor-

schiag bringt, die dem Zusainmenhalt und dem Wasserdurch-

tritt zur Einleitung des Quellvorganges des Nahrungsmit-

telschlauches dient. Insbesondere wird gegenUber der per-

forierten PlastikfolienhUlle als bevorzugte Variante em 

Netzschlauch genannt (vgl. Seite 8, Zeile 16). Hieraus 

folgt klar und eindeutig, daB sich dem Fachmann ein RUck-

griff auf einen Netzschlauch zu dessen Verwendung als HUl-

le anstelle der perforierten Plastikfolie gemäl3 der 

DE-A- 2 551 452 als mindestens gleichwertige Alternative 

anbot. Der Einwand der Patentinhaberin, daB ein Netz-

schlauch den an eine StUtzhUlle zu stellenden Anforderun-

gen nicht zu genUgen vermöge, weil für die Ausbildung ei-

nes Wulstes an der Stirnseite nicht genUgend Material zur 

VerfUgung stehe, kann nicht Uberzeugen. Jedenfalls zeigt 

die von der Entscheidung hervorgehobene CA-A- 988 466 in 

Fig. 7 ein vollständig verschwei3tes Stirnende einer ther,-

moplastischen NetzhUlle (vgl. Seite 9, 3. Absatz), woraus 

der Fachmann ohne weiteres schlieSt, daB gerade bei Aus-

sparung einer öffnung mit Sicherheit auch für die Bildung 

eines Wuistes genUgend Material zur VerfUgung steht. 

4.3 Die Patentinhaberin macht auBerdem geltend, einem Aus- 

tausch der perforierten Plastikfolienhülle durch einen 

Netzschlauch stehe die in der DE-A- 2 551 452 gelehrte 

Hitzeschrumpfung der gesamten umhUllenden Folie entgegen, 

ein Vorgehen, weiches mit einem Netzschlauch undurchfUhr-

bar sei. Hierbei geht die Patentinhaberin jedoch von der 

unzutreffenden Annahme aus, das Verfahren nach dieser Vor-

veröffentlichung schreibe die gesainthafte Schruznpfung der 

HUlle zwingend vor. Dem kann nicht beigepflichtet werden. 

Bei der LektUre der Veröffentlichung wird dem Fachmann 

nämlich klar, daB in der Tat zwei alternative Verfahren 

erläutert werden. 

. . . I . . . 
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In einer ersten Variante wird eine rohrförmige Plastik-

folienhUlle aufgezogen. Von einem Hitzeschruinpfen am Urn-

fang des Hohlkorpers ist dabei nicht die Rede, lediglich 

von einem Schweil3en der längsverlauferiden Uberlappenden 

Folienränder. Anschliel3end werden dann die Uberstehenden 

Enden geschruinpft und zu einem eine öffnung definierenden 

Wuist zurUckgeschmolzen. 

Als weitere Variante kann sodann auch noch die am Umfang 

des Hohlkörpers liegende HUlle in einem zusatzlichen Ar-

beitsgang geschrurnpft werden, woraus zu schliel3en 1st, daB 

auf die Vornahme eines derartigen Schrumpfens bei der 

ersten AusfUhrungsvariante verzichtet wird. 

Auch das Argument, daB die Anwendung der bekannten Netz-

hUlle vor dem Aufschieben des Hohlkorpers auf das FUllrohr 

(Stopfhorn) babe entfernt werden mdssen, kann für den 

Fachinann kein ernsthaftes Hindernis dafUr sein, die Netz-

hUlle mit einer stirnseitigen öffnung zu versehen, nachdem 

schon in der DE-A- 2 651 462 ein entsprechendes Vorbild 

zur Vermeidung der Entfernung besteht. 

4.4 Allein aus der Tatsache, daI3 bei den bekannten Verfahren 

ohne Schrumpfung mit einer NetzhUlle gearbeitet wird, kann 

jedoch nicht, wie die Patentinhaberin meint, die Durch-

fUhrbarkeit der Schruinpfung mit einer NetzhUlle nach der 

CA-A- 989 466 in Frage gestelit werden, falls dern Fach-

mann die Eigenschaft der Schruinpffähigkeit als wUnschens-

wert erschejnt. In dieser Druckschrift bestehen nm1ich 

insofern keine vergleichbaren technischen Sachverhalte, 

als die NetzhUlle durch Lngszug sowohi umfänglich als 

auch stirnseitig gespannt und durch Knoten bzw. Klaxmnern 

gesichert wird. Es kann deshalb, im Gegensatz zum Verfah- 

. 
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ren nach der DE-A-2 551 452, auf ein Schrumpfen verzichtet 

werden. 

Der Herleitung eines aus der US-A-3 639 130 bzw. der 

CA-A-989 466 zu begrUndenden Vorurteils .gegen die Verwen-

dung einer schrumpffähigen Netzhülle anstelle einer eben-

soichen perforierten Folie nach der DE-A- 2 551 452 durch 

die Patentinhaberin kann daher schon rein sachlich nicht 

gefolgt werden. Aber selbst wenn, entgegen der Auffassung 

der Kaxnmer, tatsächlich diese Fehivorstellung bei einem 

Einzelnen bestanden hatte, muI3 festgehalten werden, daI3 

dies zuin Nachweis eines aligemeinen technischen Vorurteils 

der Fachwelt als nicht ausreichend betrachtet werden mUI3- 

te. 

Die Kaminer kommt daher Ubereinst.jnunend mit der Entschei-

dung zum SchluI3, daB der Fachniann die Verwendung eines der 

bekannten Folie entsprechend schrumpfenden Netzschlauches 

als StUtzhUlle als ein durchaus keine unUberwindljche 

Schwierigkeiten bereitendes Vorgehen halten mul3te. 

4.6 Beztiglich der Schrumpfspannungsfreiheit im am Hohistab an-

grenzenden StUtzhUllenbereich (Merkinal b) braucht ledig-

lich darauf verwiesen zu werden, daB beirn Verfahren nach 

der ersten Variante der DE-A- 2 551 452 sich an der Stirn-

seite deshaib keine Schruxnpfspannungen ausbilden können, 

weil die Uberstände der StUtzhUlle einer Wärmebehandlung 

unterworfen werden. Für den Fachznann steht auf Grund 

seines Fachwissens auch auI3er Frage, daB sich eine Uber- 

stehende NetzhUlle diesbezUglich in gleicher Weise wie 

eine perforierte Folie verhalten wird. Demnach ist dieses 

Merkrnal als ein auch bei einer NetzhUlle sich von selbst 

einstellendes Resultat zu betrachten. 

. . . / . . . 
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4.7 Da die Pateninhaberin in ihrer BegrUndung davon ausgeht, 

die Patentfähigkeit der Merkmale a) und b) sei gegeben, 

hat sie es unterlassen, dem primr in der Entscheidung ge-

gen das Merkrnal c) eingewendeten Argument der Zwangsläu-

figkeit der Nachstauchung infolge des geringeren Material-

anfalls an den WUisten bei der stirnseitigen Schrumpfung 

eines Netzschlauches entgegenzutreten. Sie ist vielmehr 

nur auf das in der Entscheidung subsidiär angefUhrte 

Argument der Notwendigkeit der Nachkompaktierung des in-

zwischen gelockerten Hohistabes eingegangen, so daI3 obige 

entscheidungserhebliche Feststellung der Einspruchsab-

teilung unwiderlegt geblieben ist. 

Ferner kann aus der in der DE-A- 2 551 452 fehienden Anre- 

gung einer NetzhUlle keineswegs geschlossen werden, in 

der Fachwelt hätte die Meinung vorgeherrscht, aus einem 

Netzschlauch könne wegen an der Stirnseite mangeinden Ma- 

terials kein geschruinpfter Wulst gebildet werden, denn 

durch Schruinpfung des Netzes entsteht ersichtlich eine 

Materialkonzeritration allein schon durch das Zusarnrnen-

rUcken der Netzfäden an der Stirnseite des Hohistabes. 

Dem Vortrag der Einsprechenden ist auch darin beizupflich-

ten, dai3 man auch beim Verfahren nach der DE-A- 2 551 452 

zwangslãufig eine axiale Stauchung des stirnseitigen, die 

öffnung definierenden Wuistes erzeugt. Dies ergibt sich 

einwandfrei aus der Erluterung der Wulstbildung auf den 

Seiten 9 und 10, wonach die stirnseitig urn- und eingefal-

teten, zusammengeschmolzenen Endteile der HUlle verstrkte 

öffnungsränder, d.h. Wulste ergeben, die alsdann durch ei-

nen eingeschobenen heil3en konischen Dorn gröl3eren AuBen-

durchinessers unter Erweichung axial nach innen und radial 

nach aul3en gedrängt werden. Der Fachmann erkennt ohne wei-

teres, daB bei dieser Umformung neben einer radialen auch 

. . . / . . . 
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eine axiale Kompaktierung etattfindet. Es besteht fur ihn 

mithin keinerlei Veranlassung, das Eintreten eines ent- 

sprechenden Erfolges beiin analogen Vorgehen mit einer 

Netzhulle mit ausreichend Uberragenden Uberstnden in Fra-

ge zu stellen. Die MaBnahme des Merkmals c) liegt mithin 

im Bereich des handwerklichen Könnens des Fachrnanns. 

4.8 Aus den vorBtehenden AusfUhrungen folgt, da3 eine Zu-

sammenfassung der dem.Stand der Technik zu entnehinenden 

Lehre zu dem Gegenstand des Anspruches 1 fUhrt. Er ist 

mithin nahegelegt. 

4.9 Abgesehen von den Merkmalen der Pressung der t)berstände 

gegen die Stirnf1chen und der Entfernung des StUtzdornes 

aus dem Hohiraum des Hohistabes ergeben sich sämtliche 

Merkxnale des Gegenstandes des unabhngigen Anspruches 3 
aus den gleichen GrUnden in naheliegender Weise vie jene 

des Anspruches 1 aus dexn in Betracht gezogenen Stand der 

Technik. Hierzu wird auf die vorausgehenden AusfUhrungen 

in den Abstzen 4.1 bis 4.7 verwiesen. 

Das zustz1iche Merkma]. des Pressens der tjberstände der 

Netzhulle erfolgt bei der DE-A- 2 551 452 durch die not-
wendigerweise auftretenden axialen Krfte zwangsläufig 

beiin Stauchen gegen die Stirnfläche des Hohistabes. Das 

weitere Merkmal des Abziehens des StUtzdornes aus dem 

Hohiraum jet bereits aus der DE-A- 2 551 452 als in glei-

cher Weise erfolgend bekannt (vgl. Seite 8, Zeilen 7 und 8 

von unten). Hieraus folgt, daB auch diese Merkmale fur den 

Fachmann sich in naheliegender Weise aus der 

DE-A- 2 551 452 ergeben. 

5. Nach alledem kozmit die Kanmer zu dem Ergebnis, daB sowohi. 

der Gegenstand des Anspruchs 1 ala auch jener des An- 

. 0 0  / 0 • 0 
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4 

spruchs 3 nahegelegt sind und daher nicht auf einer erfin-

derischen Tätigkeit beruhen (Art. 56 EPU). Die AnsprUche 1 

und 3 können daher keinen Bestand haben. 

6. 	Der Gegenstand des auf den Anspruch 1 rückbezogenen An- 

spruchs 2 betrifft eine besondere AusfUhrungsart der 

StUtzhUlle. Da der Arispruch 1 keinen Bestand haben kann, 

teilt der Anspruch 2 dessen Schicksal. Selbst bei Aufnahine 

dieses Anspruches in den Anspruch 1 hätte die AusfUhrurig 

des StUtzhUllen-Netzschlauches aus Polyäthylen keinen er-

finderischen Beitrag zu leisten verrnocht, weil StUtzhUllen 

aus diesern Material aus der DE-A-- 2 551 452 ebenfalls be-

reits bekannt geworden sind. Auch ein derartiger Anspruch 

hàtte demnach keinen Bestand haben können. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diese GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zuri.ickgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbearr)te 
	

Der Vorsjtzende 

B A Norman 
	

G. Andersson 


